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Rechtssatz

Unter Notstand ist nur ein Fall der Kollision von Pflichten und Rechten zu verstehen, in dem jemand sich oder einen
anderen aus schwerer unmittelbarer Gefahr einzig und allein dadurch retten kann, dal} er eine im allgemeinen
strafbare Handlung begeht (vgl das Erkenntnis des VwGH vom 25.3.1992, ZI 92/02/0090). Eine solche Situation liegt bei
einem Arzt im Zusammenhang mit der Einhaltung der zulassigen Hochstgeschwindigkeit dann nicht vor, wenn er zwar
von Gurk zu einem Patienten in Klagenfurt gerufen wird, die Gattin des Patienten ihm jedoch mitteilte, dal3 ihrem
Gatten ohnedies es bereits besser geht, sohin keine unmittelbare Gefahr fur den Patienten bestand und ware fir den
Beschuldigten Uberdies eine raschere Hilfeleistung (wenn auch nicht direkte) fir den Fall, dal3 er ernsthaft eine
unmittelbare Gefahr fur den Patienten fir moglich gehalten hatte, moglich gewesen, in dem er eine Verstandigung
eines Klagenfurter Kollegen oder der Rettung selbst vornehmen hatte kdnnen.

Quelle: Unabhangige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/entscheidung/89337
http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
file:///

	RS UVS Kärnten 1994/09/26 KUVS-1475/2/94
	JUSLINE Entscheidung


